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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Handar-
beitsgerät, insbesondere zum Durchtrennen eines Me-
tallklipses in einem Mauerwerk, nach dem Oberbegriff
des Patentanspruches 1. Ein solches Gerät ist z.B. aus
der EP-A-0 756 920 bekannt.
[0002] Insbesondere bei Altbausanierungen müssen
die Fensterrahmen zu Renovierungszwecken aus dem
Mauerwerk entfernt werden, so daß die die Fensterrah-
men arretierenden Metallklipse zu durchtrennen sind.
Dazu werden üblicherweise Handarbeitsgeräte der vor-
genannten Art eingesetzt, mittels denen Nuten in das
Mauerwerk gefräst werden, um die Metallklipse zu lö-
sen. Das Eindringen der Frässcheibe in das Mauerwerk
verursacht hierbei eine große Verschmutzung, da der
Mörtelstaub durch die Rotation der Frässcheibe unkon-
trolliert in die Umgebung geschleudert wird.
[0003] Aus der EP 0 579 964 A1 ist eine Handsäge
mit einer Absaugvorrichtung bekannt, mittels der der an-
fallende Staub aufgenommen und in einen Sammelbe-
hälter geleitet wird.
[0004] Als nachteilig bei diesem Stand der Technik
hat es sich gezeigt, daß das zu bewegende Werkzeug
offen an dem zu bearbeitenden Werkstück anliegt, so
daß aufgrund der Linearbewegung des Werkzeuges der
dadurch anfallende Staub von dem Ansaugkanal weg-
geschleudert wird; somit kann nur ein gewisser Anteil
des anfallenden Staubes aufgesaugt werden.
[0005] Des weiteren ist zusätzlich zu den üblichen
Bauteilen der Handsäge ein Absaugkanal vorzusehen,
mittels dem der anfallende Staub aufgenommen wer-
den soll. Diese weiteren Bauteile erhöhen jedoch die
Gewichtskraft der Handsäge, so daß beispielsweise Ar-
beiten über Kopf nur schwer und zeitlich begrenzt aus-
führbar sind.
[0006] Für Arbeiten zum Lösen von Fensterrahmen
ist die bekannte Handsäge nicht einsetzbar, da diese
eine Linearbewegung vollzieht; das Handarbeitsgerät
zum Lösen von Fensterrahmen aus Mauerwerken je-
doch eine Rotationsbewegung ausführen sollte, da nur
mittels einer Rotationsbewegung eine gleichmäßige li-
neare Führung des Handarbeitsgerätes entlang des
Fensterrahmens gewährleistet ist.
[0007] Aus der FR 1.231.379 ist ebenfalls ein Hand-
arbeitsgerät mit einer Frässcheibe, die in einem Gehäu-
se des Handarbeitsgerätes angeordnet ist, bekannt.
Das Gehäuse der Frässcheibe kann in Umfangsrich-
tung von dieser geklappt werden. Seitlich neben dem
Austritt der Frässcheibe ist an dem Gehäuse eine Auf-
lagefläche vorgesehen, die folglich seitlich von diesem
absteht.
[0008] Aus der DE-OS 28 38 233 ist ein Handarbeits-
gerät bekannt, das eine in einem Gehäuse des Hand-
arbeitsgerätes gelagerte Frässcheibe aufweist. Die
Frässcheibe tritt dabei an einer Stirnseite des Gehäuses
aus diesem heraus. Das Handarbeitsgerät dient dazu,
Nuten herzustellen, in denen Verbindungsstücke mit

zwei aneinander angrenzenden Kreisabschnitten auf-
genommen werden sollen.
[0009] Zum Durchtrennen von in Mauerwerken ange-
ordneten Metallklipsen ist dieses Handarbeitsgerät
nicht geeignet, da der Abstand zwischen der aus dem
Gehäuse herausragenden Frässcheibe und der unteren
Auflagefläche des Gehäuses sehr groß ausgebildet ist,
so dass die in das Mauerwerk einzuarbeitende Nut zur
Durchtrennung der Metallklipse mit einem großen Ab-
stand zu dem Fenster- oder Türrahmen verläuft. Oft-
mals ist jedoch der Abstand zwischen der beginnenden
Fensterscheibe und dem Fenster- bzw. Türrahmen we-
sentlich geringer als der Abstand zwischen der Fräs-
scheibe und der unteren Platte des Gehäuses. Aus die-
sen Gründen kann dieses Handarbeitsgerät zum Her-
austrennen von in Mauerwerken eingearbeiteten Me-
tallklipsen nicht verwendet werden.
[0010] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, das Hand-
arbeitsgerät der vorgenannten Gattung derart weiterzu-
bilden, daß es ermöglicht wird, Fensterrahmen aus dem
Mauerwerk zu lösen, ohne daß der dabei anfallende
Schmutz in die Umgebung gelangt.
Das Handarbeitsgerät soll außerdem handlich und ein-
fach zu bedienen sein, so daß die Arbeiten zuverlässig
und schnell durchgeführt werden können.
Des weiteren soll mittels des erfindungsgemäßen
Handarbeitsgerätes eine Anpassung an unterschiedli-
che Abstände zwischen der beginnenden Glasscheibe
und dem Fenster- oder Türrahmen möglich sein, so
dass das Handarbeitsgerät unabhängig von dem Ab-
stand der Nut zu den Fenster- und Türrahmen an diesen
geführt werden kann.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Patenan-
spruches 1 gelöst.
[0012] Darüber hinaus ist im Bereich der Austrittsöff-
nung am Gehäuse ein Anlagesteg angebracht, der eine
senkrecht zur Austrittsöffnung verlaufende Anlageflä-
che aufweist. Somit sind im Bereich der Austrittsöffnung
zwei rechtwinkelig zueinander angeordnete Führungs-
ebenen vorgesehen, die dazu dienen, daß das Handar-
beitsgerät positionsgenau am Fensterrahmen und am
Mauerwerk entlang geführt werden kann.
[0013] Die Höheneinstellung der Anlageplatte wird
dadurch bewerkstelligt, dass diese an zwei im Gehäuse
gelagerten Gewindespindeln gehalten ist und dass die
beiden Gewindespindeln mittels eines Verbindungsstif-
tes formschlüssig miteinander in Wirkverbindung ste-
hen. Darüber hinaus ist an einer der beiden Gewinde-
spindeln eine aus dem Gehäuse ragende Verstell-
schraube zur Höhenverstellung der Auflageplatte vor-
gesehen, die in dem Gehäuse des Handarbeitsgerätes
gelagert ist.
[0014] Zur Bewegung zumindest eines Gehäusetei-
les gegenüber der fest an dem Handarbeitsgerät ange-
brachten Frässcheibe ist das Gehäuse zweiteilig aus-
gebildet, wobei der erste Gehäuseteil fest mit dem
Handarbeitsgerät verbunden ist und der zweite Gehäu-
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seteil relativ zu dem ersten Gehäuseteil verstellbar ist.
[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0016] Der Erfindungsgegenstand ermöglicht vorteil-
hafterweise, daß handelsübliche Handarbeitsgeräte,
wie beispielsweise eine Flex oder Fräsmaschine, zum
Lösen von in Mauerwerken eingeputzten Metallklipsen
eingesetzt werden können, ohne daß durch die Rotation
der Frässcheibe der Mörtel in die Umgebung ausgesto-
ßen wird und somit unangenehme Verunreinigungen
entstehen.
Der Teil der Frässcheibe, der nicht in das Mauerwerk
eindringt, ist nämlich vollständig von dem Gehäuse um-
schlossen, so daß der Mörtel bzw. der Staub durch das
Gehäuse aufgefangen wird und nicht in die Umgebung
gelangt. Aufgrund der Rotation der Frässcheibe ent-
steht nämlich innerhalb des Gehäuses ein Luftstrom,
der den Mörtel definiert in Richtung des Auslaßkanals
mitnimmt.
Der-Auslaßkanal endet in einer Sammelkammer, in der
der Mörtel bis zum Entleeren aufbewahrt werden kann.
Somit gelangt der Mörtel und dessen Staub kontrolliert
in die Sammelkammer, so daß das Durchtrennen der
den Fensterrahmen arretierende Meiallklipse mit dem
Handarbeitsgerät ohne nennenswerte Verschmutzung
der Umgebung durchführbar ist.
[0017] Darüber hinaus dient die Außenwandung des
Gehäuses als Führungsglied und die Anlagefläche bil-
det hierzu einen rechten Winkel, so daß das Handar-
beitsgerät exakt zwischen dem Mauerwerk und dem
Fensterrahmen angesetzt werden kann und demnach
einen senkrecht verlaufenden Einschnitt in das Mauer-
werk zu bewerkstelligen ist, so daß entlang des Fenster-
rahmens und so nahe wie möglich an diesem eine Tren-
nung des Metallklipses innerhalb des Mauerwerkes er-
folgt, wodurch der renovierte oder neue Fensterrahmen
in die ursprüngliche Fensteraussparung wieder einsetz-
bar ist, ohne daß umfangreiche Verputzungsarbeiten
bzw. Anpassungen notwendig sind.
[0018] Bei insbesondere älteren Fenstern ist es denk-
bar, dass der Abstand zwischen der Glasscheibe und
dem Fenster- bzw. Türrahmen unterschiedlich breit aus-
gebildet ist, so dass, um ein optimales erneutes Einset-
zen des Fenster- bzw. Türrahmens in die ursprüngliche
Fensteraussparung nur dadurch bewerkstelligt werden
kann, wenn der Schnitt, also die Durchtrennung der Me-
tallklipse in dem Mauerwerk an einer exakt vorgegebe-
nen Stelle durchgeführt wird. Gleichzeitig soll aber auch
die untere Platte des Gehäuses entlang des Fenster-
bzw. Türrahmens axial geführt werden können. Um dies
nunmehr zu gewährleisten, ist es vorteilhaft, eine Anla-
geplatte vorzusehen, die sich einerseits an dem Fen-
ster- bzw. Türrahmen abstützen kann und andererseits
höhenverstellbar am Gehäuse angebracht ist. Mit einer
solchen Anlageplatte und deren konkreten Höhenver-
stellung an dem Gehäuse des Handarbeitsgerätes kann
der Abstand zwischen der unteren Platte des Gehäuses
und dem Fensterrahmen höhenverstellbar eingestellt

werden.
[0019] Anhand der Zeichnung werden zwei erfin-
dungsgemäße Ausführungsbeispiel nachfolgend näher
erläutert. Im einzelnen zeigt:

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines an ei-
nem Fensterrahmen angesetzten Handar-
beitsgerätes,
in Seitanansicht,

Figur 2 das Handarbeitsgerät gemäß Figur 1, teilwei-
se im Schnitt, bei der Durchtrennung eines
Metallklipses,

Figur 3 das Handarbeitsgerät gemäß Figur 1 mit ei-
ner zusätzlichen Variation der Federanord-
nung, von unten.

Figur 4 ein zweites Ausführungsbeispiel eines Hand-
arbeitsgerätes mit einer Anlageplatte, in Sei-
tenansicht und

Figur 5 das Handarbeitsgerät gemäß Figur 4 in Fron-
tansicht.

[0020] In der Figur 1 ist ein Handarbeitsgerät 1 dar-
gestellt, mit dem ein an einem Fensterrahmen 2 und ei-
ner Hauswand 3 befestigter Metallklips 5 durchtrennt
werden soll. Der Metallklips 5 arretiert nämlich den Fen-
sterrahmen 2 an der Hauswand 3 und ist mit einer Putz-
schicht 4 abgedeckt.
[0021] Zu Bedienungszwecken weist das Handar-
beitsgerät 1 einen Griffabschnitt 6 auf, dessen Längs-
achse 7 im Arbeitszustand des Handarbeitsgerätes 1
senkrecht auf die Hauswand 3 weist. Um den Putz 4 und
den Metallklips 5 durchtrennen zu können, ist an dem
Handarbeitsgerät 1 eine an einem Antriebsflansch 9 be-
festigte Frässcheibe 11 vorgesehen, die trieblich mitein-
ander verbunden sind und mittels eines Motors 8 in Ro-
tation versetzt werden.
Die Längsachse 10 des Antriebsflansches 9 und die
Längsachse 7 des Handarbeitsgerätes 1 verlaufen
senkrecht zueinander, so daß das Handarbeitsgerät 1
mittels Druckkraft auf den Fensterrahmen 2 aufsetzbar
ist.
[0022] Die Frässcheibe 11 ist in einem Gehäuse 12,
wie dies nachfolgend näher beschrieben wird, angeord-
net, das somit in Ruheposition die Frässcheibe 11 voll-
ständig umschließt. In einer dem Metallklips 5 zuge-
wandten Stirnseite des Gehäuses 12, nämlich in Ver-
längerung der Längsachse 7 des Griffabschnittes 6, ist
in das Gehäuse 12 eine Austrittsöffnung 15 eingearbei-
tet, durch die die Frässcheibe 11 hindurchführbar ist, um
ausreichend tief in den Putz 4 einzudringen und den Me-
tallklips 5 zu durchtrennen.
[0023] Sobald die Frässcheibe 11 in den Putz 4 ein-
dringt, entstehen Staub, Mörtel und ähnliche Ver-
schmutzungen, die durch die Rotation der Frässcheibe
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11 in das Gehäuse 12 geschleudert werden und dort
mittels der durch die Drehung der Frässcheibe 11 herr-
schenden Umluft in den der Hauswand 3 gegenüberlie-
genden Bereich des Gehäuses 12 bewegt werden.
Da sich in diesem Bereich des Gehäuses 12 ein Aus-
laßkanal 16 befindet, werden die Staubpartikel des Put-
zes 4 mittels des Umluftstromes der Frässcheibe 11 hin-
aus befördert. Am Ende des Auslaßkanals 16 ist eine
nicht dargestellte Sammelkammer angeordnet; dies
kann beispielsweise ein Plastiksack sein, in dem der
Mörtel und die Staubpartikel kontrolliert aufgefangen
werden.
[0024] Die Frässcheibe 11 weist zentrisch eine Senk-
bohrung 17 auf, durch die eine mit einem Außengewin-
de versehene Senkschraube 19 durchgreift. In den An-
triebsflansch 9 ist ebenfalls zentrisch eine Gewindeboh-
rung 18 eingearbeitet, in die die Senkschraube 19 zur
Befestigung der Frässcheibe 11 eingedreht ist. Die
Oberflächen der Senkschraube 19 und der Frässcheibe
11 sind im montierten Zustand somit plan zueinander,
so daß lediglich ein kleiner Luftspalt zwischen der der
Senkschraube 19 zugewandten Wand des Gehäuses
12 und der Frässcheibe 11 entsteht.
Des weiteren sind an der Frässcheibe 11 zwei Scher-
stifte 20 angebracht, die in seitlich neben der Gewinde-
bohrung 18 des Antriebsflansches 9 eingearbeitete
Bohrungen eingesetzt sind, um die Frässcheibe 11 mit
dem Antriebsflansch 9 trieblich zu verbinden.
[0025] Ein an dem Gehäuse 12 im Bereich der Aus-
trittsöffnung 15 angeformter Anlagesteg 21 dient als An-
lagefläche 22, die auf die Oberfläche des Putzes 4 auf-
setzbar ist. Des weiteren ist die dem Antriebsflansch 9
gegenüberliegende Außenwandung des Gehäuses 12
plan ausgebildet, so daß diese Fläche als Führungs-
glied 23 am Fensterrahmen 2 einsetzbar und somit ge-
währleistet ist, daß das Handarbeitsgerät 1 entlang des
gesamten Fensterrahmens 2 exakt positioniert bewegt
werden kann, da die Anlagefläche 22 und das Füh-
rungsglied 23 senkrecht zueinander stehen und dem-
nach gleichzeitig an dem Fensterrahmen 2 und dem
Putz 4 anliegen.
Die Frässcheibe 11 dringt folglich senkrecht in den Putz
4 ein, so daß ein sauberer gleichmäßiger Einschnitt ent-
steht.
[0026] Aus den Figuren 1 und 2 sind die beiden un-
terschiedlichen Positionen der Frässcheibe 11 in bezug
auf das Gehäuse 12 zu entnehmen, nämlich einerseits
die Ruheposition und andererseits die Arbeitsposition
der Frässcheibe 11.
In der Ruheposition befindet sich die Frässcheibe 11 in
dem Gehäuse 12, wohingegen die Arbeitsposition da-
durch gekennzeichnet ist, daß die Frässcheibe 11 etwa
drei bis fünf Zentimeter aus dem Gehäuse 12 heraus-
ragt. In der Arbeitsposition ist demnach gewährleistet,
daß die Frässcheibe 11 den im Putz 4 befindlichen Me-
tallklips 5 durchschneiden kann.
[0027] Es ist jedoch auch möglich, daß das Gehäuse
12 im Bereich der Austrittsöffnung 15 verkleinert wird,

so daß die Frässcheibe 11 in diesem Bereich mit der
gewünschten Eindringtiefe aus dem Gehäuse 12 ragt.
[0028] Falls die Frässcheibe 11 gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Figuren 1, 2 und 3 in der Ruheposition
vollständig in dem Gehäuse 11 angeordnet ist, ist es
notwendig, daß zumindest Teile des Gehäuses 12 der-
art verstellt werden können, daß die Frässcheibe 11 in
der Arbeitsposition teilweise aus dem Gehäuse 12 über-
steht.
Zu diesem Zweck ist das Gehäuse 12 zweiteilig ausge-
bildet, und zwar besteht das Gehäuse 12 aus einem fest
am Handarbeitsgerät 1 angebrachten ersten Gehäuse-
teil 13 und einem relativ zu dem ersten Gehäuseteil 13
und somit auch zu der Frässcheibe 11 verstellbaren
zweiten Gehäuseteil 14.
[0029] Insbesondere der Figur 2 ist zu entnehmen,
daß das erste Gehäuseteil 13 mittels eines Haltebügels
28 an dem Handarbeitsgerät 1 fest angebracht ist. Zen-
trisch in dem Gehäuseteil 13 ist dazu eine Bohrung vor-
gesehen, durch die der Antriebsflansch 9 hindurchge-
führt und somit vom Gehäuseteil 13 vollständig um-
schlossen ist.
Senkrecht zu und seitlich neben dieser Bohrung sind in
das Gehäuseteil 13 zwei Führungsabschnitte 26 vorge-
sehen, die jeweils einen am zweiten Gehäuseteil 14 fest
arretierten Führungsstift 27 aufnehmen. Die Führungs-
stifte 27 gleiten demnach in den beiden Führungsab-
schnitten 26 in Verstellrichtung des zweiten Gehäuse-
teiles 14.
[0030] Zwischen dem ersten und dem zweiten Ge-
häuseteil 13 und 14 sind zwei Federn 29 angeordnet,
die beim Herausdrücken der Frässcheibe 11 auf Zug be-
lastet werden und somit das zweite Gehäuseteil 14 nach
Beendigung des Arbeitsvorganges wieder in die Ruhe-
position zurückführen.
Gemäß Figur 2 sind die Federn 29 an den Führungsstif-
ten 27 zwischen dem ersten Gehäuseteil 13 und dem
zweiten Gehäuseteil 14 angebracht.
In Figur 3 sind die Federn 29 dagegen seitlich neben
dem Gehäuseteil 13 und den Führungsstiften 27 ange-
ordnet. Darüber hinaus bilden die einander zugekehrten
Stirnflächen der beiden Gehäuseteile 13 und 14 einen
Anschlag, so daß die Bewegungsfreiheit des zweiten
Gehäuseteiles 14 begrenzt ist.
[0031] Das zweite Gehäuseteil 14 besteht aus einer
oberen die Führungsstifte aufnehmenden Platte 24 und
einer unteren Platte 25, die im Bereich der Austrittsöff-
nung 15 als Führungsglied 23 ausgebildet ist.
Die untere Platte 25 ist mittels zweier Stellschrauben 30
an der oberen Platte 24 befestigt. Zwischen den beiden
Platten 24 und 25 können im Bereich der Stellschraube
30 - nicht dargestellte - Abstandshalter eingesetzt wer-
den, so daß sich der Abstand zwischen den beiden Plat-
ten 24 und 25 zur Aufnahme von unterschiedlich dicken
Frässcheiben 11 beliebig einstellen läßt.
[0032] Insbesondere die obere Platte 24 weist im Be-
reich des Antriebsflansches 9 eine Trennebene auf, um
die Frässcheibe 11 schnell wechseln zu können. Beide
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Bestandteile der Platte 24 sind mittels den Führungs-
stiften 27 aneinander lösbar befestigt, und zwar da-
durch, daß in den Stirnseiten der Führungsstifte 27 Ge-
windebohrungen eingearbeitet sind, in die jeweils eine
Senkschraube eindrehbar ist. Auf diese Weise kann das
Gehäuse 12 nahezu vollständig von der Frässcheibe 11
abgenommen werden.
[0033] Aus den Figuren 4 und 5 ist zu entnehmen,
dass an dem Gehäuse 12 des Handarbeitsgerätes 1 ei-
ne Anlageplatte 31 vorgesehen ist, die mittels zweier
Halteschenkel 32 an dem Gehäuse 12 höhenverstellbar
arretiert ist. Die Anlageplatte 31 dient als an dem Fen-
sterrahmen 2 anliegendes Führungsglied 23. Mittels der
Höheneinstellung der Anlageplatte 31 kann demnach
der Abstand zwischen der Frässcheibe 11 und dem Fen-
sterrahmen 2 zuverlässig eingestellt werden, ohne dass
die beabsichtigte Führung der Linearbewegung des
Handarbeitsgerätes 1 verloren geht.
[0034] Die Halteschenkel 32 sind mittels einer
Schraube 33 in jeweils einer Hülse 38 arretiert. Jede der
beiden Hülsen 38 weist eine Gewindebohrung 39 auf,
durch die jeweils ein in dem Gehäuse 12 in Lagerbuch-
sen 37 drehbar gelagerten Gewindespindel 34 ragt. Die
beiden Gewindespindeln 34 sind auf der gegenüberlie-
genden Seite der Austrittsöffnung 15 der Frässcheibe
11 formschlüssig mittels eines Verbindungsstiftes 35
verbunden.
Des weiteren ist in dem Gehäuse 12 eine aus diesem
ragende Verstellschraube 36 gelagert, die mit einer der
beiden Gewindespindeln 34 formschlüssig zusammen-
wirkt. Der Verbindungsstift 35 ist ebenfalls in dem Ge-
häuse 12 mittels zweier Lagerbuchsen 37 drehbar ge-
lagert.
Durch Drehen der Verstellschraube 36 rotieren die Ge-
windespindeln 34, da diese über Kegelräder mit dem
Verbindungsstift 35 in Eingriff stehen, so dass die auf
diesen angeordneten Hülsen 38 synchron bewegt wer-
den. Somit kann auf einfache Art und Weise der Ab-
stand der Anlageplatte 31 von der Frässcheibe 11 ver-
ändert werden.

Patentansprüche

1. Handarbeitsgerät (1), insbesondere zum Durch-
trennen eines Metallklipses (5) in einem Mauerwerk
(4), mit einer in einem am Handarbeitsgerät (1) be-
festigten Gehäuse (12) angeordneten Frässcheibe
(11), die über einen Antriebsflansch (9) mit einem
Antriebsmotor (8) des Handarbeitsgerätes (1) trieb-
lich verbunden ist, wobei in der dem Metallklips (5)
zugewandten Stirnseite des Gehäuses (12) eine
Austrittsöffnung (15) für die Frässcheibe (11) vor-
gesehen ist, aus der die Frässcheibe (11), zumin-
dest teilweise, aus dem Gehäuse (12) ragt oder her-
vortreten kann, und wobei an dem Gehäuse vor-
zugsweise der Austrittsöffnung (15) gegenüberlie-
gend, ein Auslaßkanal (16) vorgesehen ist, wobei

die dem Antriebsflansch (9) gegenüberliegende
Außenwandung des Gehäuses (12) als Führungs-
glied ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die dem Antriebsflansch (9) gegenüberliegen-
de Außenwandung des Gehäuses (12) plan ist,
dass an dem Gehäuse (12) eine Anlageplatte (31)
angebracht ist, deren Abstand zur Frässcheibe (11)
einstellbar ist und die ebenfalls ein Führungsglied
(23) aufweist, dass in die Frässcheibe (11) zentrisch
eine Senkbohrung (17) eingearbeitet ist, dass in
den Antriebsflansch (9) zentrisch eine Gewinde-
bohrung (18) angeordnet ist und dass die Fräs-
scheibe (11) mittels einer mit Außengewinden ver-
sehenen und in die Gewindebohrung (18) eingrei-
fende Senkschraube (19) an den Antriebsflansch
(9) befestigt ist.

2. Handarbeitsgerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß im Bereich der Austrittsöffnung (15) am Gehäu-
se (12) ein Auflagensteg (21) angebracht ist, der ei-
ne senkrecht zur Austrittsöffnung (15) verlaufende
Anlagefläche (22) aufweist.

3. Handarbeitsgerät nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Anlageplatte (31) zwei seitlich neben dem
Gehäuse (12) angeordnete senkrecht zu der Anla-
geplatte (31) verlaufende Halteschenkel (32) auf-
weist und dass die Halteschenkel (32) jeweils mit-
tels eines Befestigungselementes (33) beweglich
an dem Gehäuse (12) des Handarbeitsgerätes (1)
abgestützt sind.

4. Handarbeitsgerät nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Anlageplatte (31) an zwei im Gehäuse (12)
gelagerten Gewindespindeln (34) gehalten ist und
dass die beiden Gewindespindeln (34) mittels eines
Verbindungsstiftes (35) formschlüssig in gegensei-
tiger Wirkverbindung stehen.

5. Handarbeitsgerät nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß an einer der beiden Gewindespindeln (34) eine
aus dem Gehäuse (12) ragende Verstellschraube
(36) zur Höhenverstellung der Anlagenplatte (31)
angeordnet ist, die in dem Gehäuse (12) des Hand-
arbeitsgerätes (1) gelagert ist.

6. Handarbeitsgerät nach einem der vorgenannten
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Antriebsflansch (9) seitlich neben der Ge-
windebohrung (18) mit mindestens zwei Bohrungen
versehen ist und daß an der Frässcheibe (11) min-
destens zwei Scherstifte (20) angebracht sind, die
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in die Bohrung des Antriebsflansches (9) eingrei-
fen.

7. Handarbeitsgerät nach einem der vorgenannten
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Gehäuse (12) relativ zu der Frässcheibe
(11) verstellbar ist.

8. Handarbeitsgerät nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Gehäuse (12) zweiteilig ausgebildet ist,
daß der erste Gehäuseteil (13) fest mit dem Hand-
arbeitsgerät (1) verbunden ist, und daß der zweite
Gehäuseteil (14) verstellbar am ersten Gehäuseteil
(13) abgestützt ist.

9. Handarbeitsgerät nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß im ersten Gehäuseteil (13) mindestens zwei
Führungsabschnitte (26) vorgesehen sind, die in
Verstellrichtung des zweiten Gehäuseteiles (14)
verlaufen, und daß in den Führungsabschnitten
(26) jeweils ein an dem zweiten Gehäuseteil (14)
angebrachter Stift (27) verschiebbar angeordnet
ist.

10. Handarbeitsgerät nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen den beiden Gehäuseteilen (13, 14)
mindestens eine Feder (29) eingesetzt ist.

11. Handarbeitsgerät nach den Ansprüchen 8, 9 oder
10,
dadurch gekennzeichnet,
daß das zweite Gehäuseteil (14) aus einer oberen
die Stifte (27) aufnehmenden Platte (24) und einer
unteren Platte (25) gebildet ist, und daß beide Plat-
ten (24, 25) lösbar miteinander verbunden sind.

12. Handarbeitsgerät nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß die obere Platte (24) zweiteilig ausgebildet ist,
und daß die Stifte (27) an deren beiden Stirnseiten
mittels Schrauben an den beiden Plattenteilen (24',
24") befestigt sind.

13. Handarbeitsgerät nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Trennebene der beiden oberen Plattenteile
(24', 24") im Bereich des Antriebsflansches (9) des
Handarbeitsgerätes (1) verläuft.

14. Handarbeitsgerät nach einem der Ansprüche 11 bis
13,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen der oberen Platte (24) und der unte-
ren Platte (25) mehrere Abstandshalter eingesetzt

sind.

15. Handarbeitsgerät nach einem der vorgenannten
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Längsachse (7) des Handarbeitsgerätes (1)
senkrecht zu der Längsachse (10) des Antriebsflan-
sches (9) verläuft.

16. Handarbeitsgerät nach einem der vorgenannten
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Auslaßkanal (16) des Gehäuses (12) an
eine Sammelkammer angeschlossen ist.

Claims

1. A hand tool (1), in particular for cutting through a
metal clip (5) in a masonry structure (4), with a hous-
ing (12) attached to the hand tool (1) containing a
cutting disk (11) which is located in a drivable con-
nection with a drive motor (8) of the hand tool (1)
via an input flange (9), with an outlet opening (15)
for the cutting disk (11) provided in the end of the
housing (12) facing the metal clip (5), from which
outlet opening (15) the cutting disk (11) projects or
can project at least partially, with an outlet duct (16)
provided on the housing, in a preferred embodiment
opposite the outlet opening (15), and with the outer
wall of the housing (12) opposite the input flange
(9) formed as a guide element,
characterized in that,
the outer wall of the housing (12) opposite the input
flange (9) is flat, that a contact plate (31) is attached
to the housing (12), the distance of which from the
cutting disk (11) can be adjusted and which also
possesses a guide element (23), that a countersunk
hole (17) is worked into the center of the cutting disk
(11), that a threaded hole (18) is arranged in the
center of the input flange (9) and that the cutting
disk (11) is attached to the input flange (9) by means
of a male threaded countersunk screw (19) which
engages in the threaded hole (18).

2. The hand tool in accordance with Claim 1,
characterized in that
a support web (21) is attached in the area of the
outlet opening (15) on the housing (12) and pos-
sesses a contact surface (22) running perpendicu-
lar in relation to the outlet opening.

3. The hand tool in accordance with Claim 2,
characterized in that
the contact plate (31) possesses two retaining legs
(32) arranged laterally next to the housing (12) and
running perpendicular to the contact plate (31), and
that each of the retaining legs (32) is supported
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against the housing (12) of the hand tool (1) in a
movable connection by means of a fastening ele-
ment (33).

4. The hand tool in accordance with Claim 2 or 3,
characterized in that
the contact plate (31) is held on two threaded spin-
dles (34) mounted in the housing (12), and that the
two threaded spindles (34) are positively connected
together and act on one another via a connecting
pin (35).

5. The hand tool in accordance with Claim 4,
characterized in that
a setscrew (36) projecting from the housing (12) is
arranged on one of the two threaded spindles (34)
in order to adjust the height of the contact plate (31)
which is mounted in the housing (12) of the hand
tool (1).

6. The hand tool in accordance with one of the afore-
mentioned claims,
characterized in that
the input flange (9) is provided with at least two
holes on the side next to the threaded hole (18), and
that at least two shear pins (20) are attached to the
cutting disk (11) which engage in the hole in the in-
put flange (9).

7. The hand tool in accordance with one of the afore-
mentioned claims,
characterized in that
the housing (12) can be adjusted relative to the cut-
ting disk (11).

8. The hand tool in accordance with Claim 7,
characterized in that
the housing (12) is made in two sections, that the
first housing section (13) is in a fixed connection
with the hand tool (1), and that the second housing
section (14) is adjustably supported on the first
housing section (13).

9. The hand tool in accordance with Claim 8,
characterized in that
at least two guide sections (26) are provided in the
first housing section (13) and they run in the adjust-
ing direction of the second housing section (14),
and that a pin (27) attached to the second housing
section (14) is movably arranged in each of the
guide sections (26).

10. The hand tool in accordance with Claim 8 or 9,
characterized in that
at least one spring (29) is inserted between the two
housing sections (13, 14).

11. The hand tool in accordance with Claim 8, 9 or 10,

characterized in that
the second housing section (14) is formed by an up-
per plate (24) holding the pins (27) and a lower plate
(25), and that both plates (24, 25) are connected
together in a releasable connection.

12. The hand tool in accordance with Claim 11,
characterized in that
the upper plate (24) is formed in two sections, and
that both the ends of the pins (27) are attached to
the two upper plate sections (24', 24") by means of
screws.

13. The hand tool in accordance with Claim 12,
characterized in that
the parting plane of the two upper plate sections
(24', 24") runs in the area of the input flange (9) of
the hand tool (1).

14. The hand tool in accordance with one of Claims 11
to 13,
characterized in that
several spacers are inserted between the top plate
(24) and the bottom plate (25).

15. The hand tool in accordance with one of the afore-
mentioned claims,
characterized in that
the longitudinal axis (7) of the hand tool (1) runs per-
pendicular to the longitudinal axis (10) of the input
flange (9).

16. The hand tool in accordance with one of the afore-
mentioned claims,
characterized in that
the outlet duct (16) of the housing (12) is connected
to a collecting chamber.

Revendications

1. Outil à main (1) servant en particulier au sectionne-
ment d'un clip métallique (5) dans un murage (4),
comprenant un disque de fraisage (11) disposé
dans un boîtier (12) fixé sur l'outil à main (1) et en-
traîné via une bride d'entraînement (9) par le moteur
d'entraînement (8) de l'outil à main (1), la face fron-
tale du boîtier (12) donnant vers le clip métallique
(5) comportant une ouverture de sortie (15) pour le
disque de fraisage (11), permettant au moins par-
tiellement au disque de fraisage (11) de saillir du
boîtier (12) et ou, de préférence sur la face opposée
à l'ouverture de sortie (15), il est prévu un canal de
sortie (16) sur le boîtier, la paroi extérieure du boîtier
(12) opposée à la bride d'entraînement (9) formant
un élément de guidage,
caractérisé en ce que
la paroi extérieure du boîtier (12) opposée à la bride
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d'entraînement (9) est plane, que sur le boîtier (12),
il est prévu une plaque de retient (31) dont l'écarte-
ment du disque de fraisage (11) est réglable et qui
comporté également un élément de guidage (23),
que dans le disque de fraisage (11), il est centré un
perçage (17), que dans la bride d'entraînement (9),
il est centré un taraudage (18) et que le disque de
fraisage (11) est fixé sur la bride d'entraînement (9)
au moyen d'une vis à tête fraisée (19) munie d'un
filet extérieur et vissée dans le taraudage (18).

2. Outil à main d'après la revendication 1,
caractérisé en ce que,
au niveau de l'ouverture de sortie (15) sur le boîtier
(12), il est prévu un collet de support (21) compor-
tant une face de portée (22) perpendiculaire à
l'ouverture de sortie (15).

3. Outil à main d'après la revendication 2,
caractérisé en ce que
la plaque de retient (31) comporte deux bras de re-
tient (32) disposés sur le côté du boîtier (12) et
orientés perpendiculairement à la plaque de retient
(31) et que les bras de retient (32) respectifs s'ap-
puient d'une manière mobile, au moyen de l'élé-
ment de fixation (33), sur le boîtier (12) de l'outil à
main (1).

4. Outil à main d'après la revendication 2 ou 3,
caractérisé en ce que
la plaque de retient (31) est retenue sur deux bro-
ches filetées (34) logées dans le boîtier (12) et que
les deux broches filetées (34) sont raccordées par
un goujon de raccordement (35) de sorte à provo-
quer leurs mouvements mutuels.

5. Outil à main d'après la revendication 4,
caractérisé en ce que
sur une des deux broches filetées (34), il est prévu,
saillant du boîtier (12) et logée dans le boîtier (12)
de l'outil à main (1), une vis (36) pour le réglage en
hauteur de la plaque de retient (31 ).

6. Outil à main d'après une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que,
à côté du taraudage (18), la bride d'entraînement
(9) est munie d'au moins deux alésages et que sur
le disque de fraisage (11), il est disposé au moins
deux goujons de cisaillement (20) s'engrenant dans
l'alésage de la bride d'entraînement (9).

7. Outil à main d'après une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
le boîtier (12) se laisse régler relativement par rap-
port au disque de fraisage (11).

8. Outil à main d'après la revendication 7,
caractérisé en ce que
le boîtier (12) est conçu en deux parties, que la pre-
mière partie (13) du boîtier est solidaire de l'outil à
main (1) et que la deuxième partie (14) du boîtier
s'appuie de manière réglable sur la première partie
(13) du boîtier.

9. Outil à main d'après la revendication 8,
caractérisé en ce que
dans la première partie (13) du boîtier, il est prévu
au moins deux sections de guidage (26) orientées
dans le sens de réglage de la deuxième partie (14)
du boîtier et que dans les sections de guidage (26),
il est disposé sur la deuxième partie (14) du boîtier
respectivement un goujon (27) ajustable.

10. Outil à main d'après la revendication 8 ou 9,
caractérisé en ce que,
entre les deux parties (13, 14) du boîtier, il est inséré
au moins un ressort (29).

11. Outil à main d'après la revendication 8, 9 ou 10,
caractérisé en ce que
la deuxième partie (14) du boîtier est formée par
une plaque supérieure (24) recevant les goujons
(27) et par une plaque inférieure (25) et que les
deux plaques (24, 25) sont liées de manière déta-
chable.

12. Outil à main d'après la revendication 11,
caractérisé en ce que
la plaque supérieure (24) est conçue en deux par-
ties et que les goujons (27) sur ses deux faces fron-
tales sont fixés par des vis sur les deux parties (24',
24") de la plaque.

13. Outil à main d'après la revendication 12,
caractérisé en ce que
le plan de séparation des deux parties supérieures
(24', 24") de la plaque se trouve au niveau de la
bride d'entraînement (9) de l'outil à main (1).

14. Outil à main d'après une des revendications 11 à 13,
caractérisé en ce que,
entre la plaque supérieure (24) et la plaque inférieu-
re (25), il est disposé plusieurs éléments d'écarte-
ment.

15. Outil à main d'après une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
l'axe longitudinal (7) de l'outil à main (1) est orienté
perpendiculairement par rapport à l'axe longitudinal
(10) de la bride d'entraînement (9).

16. Outil à main d'après une des revendications précé-
dentes,
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caractérisé en ce que
le canal de sortie (16) du boîtier (12) est raccordé
à une chambre collectrice.
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